
 
 
 
 

 

 
UN-Behindertenrechtskonvention:  
Bund und Land dürfen die Landkreise bei der 
Umsetzung nicht alleine lassen 
 
Landkreistag weist auf ungeklärte Finanzierungsfra-
gen hin 
 
 
(Wiesbaden, den 9. Februar 2012) 
Im Nachgang zur heutigen Präsidiumssitzung des Hessi-
schen Landkreistages unterstreicht der Präsident Landrat 
Robert Fischbach (Landkreis Marburg-Biedenkopf), dass 
die 21 hessischen Landkreise bereit stehen, an der Um-
setzung der in der UN-Behindertenrechtskonvention nie-
dergelegten Leitidee der Inklusion aktiv mitzuwirken. Ziel 
ist es, damit behinderten Menschen eine vollumfängliche 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. 
"Die Landkreise sind nicht nur Schulträger, sondern auch 
für umfangreiche soziale Leistungen und Hilfen für Men-
schen mit Behinderungen zuständig, insofern kommt ih-
nen eine herausgehobene Rolle bei der Umsetzung der 
Behindertenrechtskonvention zu. Dieser Verantwortung 
werden wir uns gerne stellen; so unterstützen bereits 
heute die hessischen Landkreise die Eingliederungsleis-
tungen behinderter Menschen durch den Landeswohl-
fahrtsverband mit jeweils weit über 700 Mio. Euro jähr-
lich. Zugleich appellieren wir aber an Bund und Land, die 
offenen Finanzierungsfragen schnellstmöglich zu klären", 
so Präsident Fischbach.  
 
In diesem Kontext thematisierte das Präsidium des 
Landkreistages den aktuellen Erarbeitungsprozess eines 
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„Hessischen Aktionsplans“ zur Umsetzung der Konventi-
on und begrüßte dieses von der Landesregierung initiier-
te gemeinschaftliche Vorgehen ausdrücklich. Kritisch an-
gemerkt wurde allerdings, dass viele der angedachten 
Maßnahmen - zum Beispiel in den Bereichen Schule so-
wie Arbeit und Beschäftigung - bei den hessischen Land-
kreisen Investitionen und Mehrkosten in mehrstelliger 
Millionenhöhe zur Folge hätten. Und dies bislang ohne 
Hinweise darauf, wie die hoch verschuldeten Landkreise 
bei der Finanzierung dieser Maßnahmen vom Bund und 
vom Land unterstützt werden. 
 
„Deshalb fordern wir den Bund und das Land Hessen mit 
Nachdruck auf, einen Kostenausgleich für alle auf der 
kommunalen Ebene neu entstehenden Leistungen zu ga-
rantieren“, fasst Präsident Fischbach die aktuellen Be-
schlussfassungen des Landkreistages zusammen. „Soll-
ten in dem Hessischen Aktionsplan keine eindeutigen 
Aussagen getroffen werden hinsichtlich der Finanzierung 
ergänzender oder neuer Angebote, die behinderten Men-
schen eine vollumfängliche Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben ermöglichen, wird der Hessische Landkreis-
tag die Umsetzung des Aktionsplanes nicht unterstützen 
können. Bund und Länder sind in der Pflicht, die Kom-
munen bei der Finanzierung dieser gesamtgesellschaftli-
chen Aufgabe nicht alleine zu lassen", so der Präsident 
abschließend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verantwortlich:         Tim Ruder, Referatsleiter 
                                 Tel.: 0611 / 17 06-12, PC-Fax: 0611 / 900 297-72, 
                                 E-Mail ruder@hlt.de 
 
Der Hessische Landkreistag vertritt die gemeinsamen Interessen der 21 hessischen 
Landkreise. Der kommunale Spitzenverband repräsentiert damit in kreisrelevanten 
Belangen 77 % der Bevölkerung und 97 % der Fläche des Landes Hessen. Er hat 
seinen Sitz in der Landeshauptstadt Wiesbaden (Geschäftsstelle im "Haus der 
kommunalen Selbstverwaltung"). 


